
 
 
 

Informationen zur Visabeantragung 

 

Wir haben für Sie Informationen und Tipps zur Visabeantragung zusammengestellt. Die Jugendbrücke 

übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der folgenden Angaben.  

 

Einreise aus der Türkei nach Deutschland 

Türkische Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Deutschland i.d.R. ein Visum. Ausnahmen 

gelten für Besitzer*innen von grünen oder grauen Pässen.  
 

Auf der Webseite der Deutschen Vertretungen in der Türkei finden Sie eine Anleitung, die Sie Schritt für 

Schritt durch den Prozess der Beantragung eines Schengen-Visums führt: 

 
Beantragung Schengen-Visa 

 

Bitte beachten Sie: Derzeit kann es bei der Vergabe von Visa zu Wartezeiten von mehreren Monaten 

kommen! 

 
Sie können Visa bis zu sechs Monate vor Reisebeginn beantragen. Wir empfehlen Ihnen 

nachdrücklich, die Anträge so früh wie möglich zu stellen. Bitte berücksichtigen Sie, dass es rund um 

Feiertage zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann. Beachten Sie zudem den Zeitaufwand für 

das Zusammenstellen der benötigten Unterlagen. 
 

Hinweise zu aktuellen Bearbeitungszeiten finden Sie auf folgenden Internetseiten: 

 

Deutsche Botschaft Ankara 
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/botschaft  

Telefon: +90 (0) 312 455 51 00 

Erreichbarkeit in Notfällen außerhalb der Dienstzeiten: Telefon: +90 (0) 532 787 40 96 

 

Deutsches Generalkonsulat Izmir 
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/generalkonsulat-izmir 

Telefon: +90 232 488 88 88 

Erreichbarkeit in Notfällen +90 (0) 532 283 36 34  

 
Deutsches Generalkonsulat Istanbul 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/generalkonsulat2 

Telefon: +90 (0) 212 3 34 61 00 

Erreichbarkeit in Notfällen außerhalb der Dienstzeiten: Telefon: +90 (0) 536 287 59 64 
 

Teilnehmende in Projekten, die von der Jugendbrücke gefördert werden, sind von den Visa-Gebühren 

befreit. Das Auswärtige Amt hat jedoch einen externen Dienstleister (iDATA) mit der Annahme von 

Visaanträgen beauftragt. Bei iDATA fallen zusätzliche Bearbeitungsgebühren an (iDATA-Gebühren). 
 

Zum Nachweis der Befreiung von den Visa-Gebühren lässt die Jugendbrücke Ihnen ein Dokument 

zukommen, das allen Anträgen beizulegen ist.  

 

Sie können online einen Termin für einen Antrag auf ein Schengen-Visum stellen: 
 

Online-Terminvereinbarung 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/1513854
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/botschaft
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/generalkonsulat-izmir
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen/generalkonsulat2
https://idata.com.tr/de/de/p/gebuehren-de#:~:text=%22Ab%20dem%202.%20Februar%202020,Euro%20auf%2040%20Euro%20erh%C3%B6ht.%22
https://idata.com.tr/de/de/p/terminvereinbarung-de


 
 
 

Wenn ein Visumsantrag abgelehnt wurde, können Sie die Überprüfung der Entscheidung beantragen 

(„Remonstration“). Die Bearbeitungszeit liegt bei bis zu drei Monaten. Nehmen Sie im Falle einer 
Ablehnung bitte vor einer Remonstration Kontakt zur Jugendbrücke auf.  

 

Infoblatt: Mein Visum wurde abgelehnt – was kann ich tun? 

 
 

Einreise in die Türkei für deutsche Staatsangehörige 

Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise und den Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in 
einem Zeitraum von 180 Tagen kein Visum. 

 

 

Einreise in die Türkei für Menschen mit anderen Nationalitäten 

Von Deutschland ausgestellte Reisedokumente oder Reiseausweise für Ausländer anderer 

Nationalitäten werden von der Türkei anerkannt. Für die Einreise in die Türkei wird jedoch 

ausnahmslos ein Visum benötigt, das vorab bei einem türkischen Generalkonsulat einzuholen ist. 

Auch Menschen mit Flüchtlingsstatus / Asylberechtigung in Deutschland benötigen für die Einreise in 

die Türkei ein Visum. Alle von Deutschland ausgestellten Pässe, vorläufigen Pässe, Reisedokumente 

und Passdokumente von Geflüchteten (Passersatz) sind für die Beantragung eines Visums gültig.  

Bitte beachten Sie: 

− Für die Beantragung eines Visums ist eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erforderlich. In 

Ausnahmefällen wird eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis („Fiktionsbescheinigung“) akzeptiert. 

− Für Personen mit laufendem Asylverfahren in Deutschland ist in der Regel keine Ausreise 
möglich. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei der zuständigen Ausländerbehörde. 

− Personen mit einer Duldung in Deutschland sind Auslandsreisen nicht gestattet und sie können 
nicht an Begegnungen in der Türkei teilnehmen. 

Bitte beantragen bei der Vermittlungsgesellschaft Visa for Turkey (VfT) online einen Termin für einen 

Antrag auf ein Visum: 

 

Webseite Visa for Turkey 

   
Bitte beachten Sie zudem Folgendes: 

− Reisedokumente, mit denen das Visum beantragt wird, müssen noch mindestens 90 Tage gültig 
sein.  

− Minderjährige benötigen für internationale Reisen die Zustimmung der Eltern/Erziehungs-
berechtigten. Eine Vorlage für eine Einverständniserklärung finden Sie hier:  

Vorlage Einverständniserklärung 

− Bei schulischen Projekten verlangt die Vertretung der Republik Türkei ggf. zusätzlich eine 
Zustimmung der Schulleitung sowie der stellv. Schulleitung zur Teilnahme.  

 

 

 

https://tuerkei.diplo.de/blob/1534186/7a31d6199c83bea635a574516a0633f8/89-mein-visum-wurde-abgelehnt---was-kann-ich-tun--data.pdf
https://visaft.com/
https://visaft.com/
https://www.adac.de/-/media/adac/pdf/jze/vollmacht-allein-reisendes-kind.pdf?la=de-de

